
auf einen Quadratzoll von 1260 111111 Länge und 280 mm 
Breite besteht aus Gusseisen und ist innen mit kupfernen 
Amalgamationsplatten ausgefüttert. Quecksilber für sich 
wird vorläufig in die Pochlade nicht eingetragen. Die 
50 q schwere Stahlschabatte besteht aus fünf zylindrischen 
Pochsohlen und mht auf einem Fundament aus Eichen
holz. Die Pochschießer jeder Pochlade sind zweihiibig, 
in Holzfutter geführt und spielen in der Reihenfolge 
1, 3, 5, 2, -! bei einer reguli<~rbaren Hubhöhe von 15 cm. 
Die Pocl1kijpfe und Pochstangen, beide von kreisförmigem 
<luerschnitt, die Heblinge, wie auch die Hebetatzen 
der Antriebswelle bestehen aus Gussstahl; der armierte 
Pochstempel wiegt 450 kg. Der Antrieb der gesamten 
Pochanlage erfolgt mittels Riementriebes von der hinter 
den Pochladen parallel zur Längsachse des Gebäudes 
gelagerten Haupttransmissionswelle, von welcher aus 
auch die SortiPrapparate, wie auch die elektrische Zen
trale angetrieben wer<len. llie Hiemenscheiben für die 
Daumenwellen der Pochgarniturcn sind der starken 
Erschüttenmgen Wl'gen aus Esc!ienhol11, die üLrigen aus 
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Gusseisen. Jede Pochgarnitur hat einen separaten Riemen
spanner und eine Ausrückvorrichtung, weshalb sie beliebig 
aus dem Betriebe ausgeschaltet werden sowie auch durch 
eine Hebevorrichtung jeder Pochschießer für sich arre
tiert werden kann. 

Das Ladewasser, dessen Zulauf durch ein Ventil 
mit Handrad reguliert werden kann, tritt für jede Gar
nitur separat in fünf Strahlen durch eine Rohrleitung, 
welche durch ein Kautschukrohr an die Zentralwasser
leitung angeschlossen worden ist, von oben in die Poch
lade; es werden in 24 Stunden pro Tonne Pocherze 
10 111'; \Yasser benötigt, mn eine schlämmgerechte, lichte 
Trübe (mill pulp) zu erzeugen. Das Betriebswasser 
wird zwei Zentralreservoiren von je 60 m'l Fassungsraum 
entnommen, welche teils mit Frischwasser aus einem 
Stauwerke, dessen später noch Erwähnung g·etau werden 
wird, teils mit Grubenwasser aus dem \Venzel-Schachte, 
teils mit dem Retonrwasser aus der Extraktionsanlage ge-
speist weruen. (8cliluss folgt.) 

Japans Bergbau.*) 
A. Die Montanindust.rie, jetzt einer der wichtigsten 

ErwerLszweige Japans, war in den ersten .Jahren von 
lleiji noch sehr im Riickstande. Marco Polo, der erste Ent
decker des "golureichen Zipangu", (nach dem chinesischen: 
Dschippankus, Land des Sonnenaufgangs) hatte schon im 
13. Jahrlnuulert von. dem fabelhaften Goldreichtume des 
Landes berichtet. Die Portugiesen und Holländer sollen 
trotz des nnr beschränkten Verkehres in der Zeit von 
1550 bis 1671 Etlelmetalle, u. zw. vorwiegend Gold, 
im ·werte von 2500 Millionen Kronen, ausgeführt 
haben. Nach den jetzigen Kenntnissen darf man 
hieraus nicht schließen, dass der Bergbaubetrieb Japans 
in den früheren Zeitaltern ausgebreikter oder er
giebiger gewesen wäre; es hatten sich vielmehr, wie 
auch in der vorkohnubischen Zeit in Mittel- und Süd
amerika, die Metallmengen während der Jahrhunderte 
angehäuft. 

In der bergmännischen Literatur ist die Technik 
des altjapanischen Bergbaues und Hüttenwesens zum 
Teile sehr eingehend behandelt worden. Bedeutsam sind 
hierbei auch die großen gedruckten chinesischen \V erke, 
da die hüttenrnännischen Arbeiten aus China nach Japan 
eingeführt sein dürften. Besonders wäre hinzuweisen auf 
den "Agricola" der Chinesen: "Sung, des verehrten, 
Schrift: Kunstvoller Arbeiten erklärte Behandlung". Mit 
150 Bildern, 1630. Die Technik jener Zeit ist uns jetzt 
sehr anschaulich geworden durch die Herausg·abe der in 
der Bibliothek der Bergakademie zu Freiberg verwahrten 
Rollbilder, die den Montanbetrieb darstellen, wie er bis 
gegen das Ende der Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts 
üblich war. 1

) Sie stammen also aus einer Zeit, ehe 

*) Vgl. :N'r. 39, 1904, S. 533. 
1

) T re p t o w, I >er altjapanis,·he Bergbau und Hüttenbetrieb 
Sonilerabzug. Craz uni! Gerlach in Freiberg i. S. 1904 12 Seiten'. 
6 Bilder uud :l farbige Tafeln. Preis M ·3,-.' ' · 

dieses ostasiatische Kulturland zum zweiten Male mit 
\Vesteuropa in Beziehungen trat. 

Das erste Rollbild stellt den Grubenbetrieb am aus
führlichsten dar. Es dürfte einen allgemeinen wirtsehafts
geschichtlichen \Vert haben, da diese Art des Betriebes 
nicht nur seit liltester Zeit in China und Japan, sondem 
auch in Europa seit der römischen und griechischen Zeit 
bis weit ins Mittelalter hinein annähemd die gleiche ge
wesen sein wird. Die Darstellung ist bis in alle Einzel
heiten liebevoll ausgeführt. Die \Värme scheint in den Ge
bäuden eine sehr hohe zu Hein: bis auf einen Lenden
schurz und (statt des bei uns üblichen Fahrleders) eine 
geflochtene Matte, sind die Arbeiter nackt, mehrere 
wischen sich den Schweiß von der Stirne, auch die Trink
wasserfässchen scheinen darauf hinzudeuten. Zur Be
leuchtung dienen Leuchtstäbe aus geklopftem Bambus. Bei 
der Keilarbeit werden die Keile mit ebensolchen Zangen 
gehalten, wie sich deren der Schmied bei ihrer Herstellung 
bedient. In den Nebenbauen wird lediglich auf den ein
gelegten Hölzern gefahren; um beide Hände gebrauchen 
zu können, nimmt der Mann seinen Leuchtstab in den 
Mund. Auch Fahrbäume kommen vor. Doch gibt es 
japanische Stollen von mehreren 1000 m Länge. Auch 
die Aufbereitung ist ebenso detailliert dargestellt. Eine 
in ganz Ostasien weit verbreitete Zerkleinerungsvorrich
tung ist der Schwanzhammer, den mau bekanntlich auch 
zum Schälen des Reises verwendet. Er wird durch Treten 
bedient, wie der Blasebalg einer Orgel. Merkwfu·dig ist 
die Verwendung nur einer einzigen Ofentype für alle 
Erzschmelzprozesse, außer der Eisen- und Stahlerzeugung. 
Der Wind wird in atmosphärischer Pressung durch doppelt
wirkende Kastengebläse zugeführt. 

Kurz die Rollbilder g·eben uns eine Fülle bemerkens
werter Einzelheiten und gestatten uns einen lehrreichen 
Einblick in die eigenartige Kultur dieses Inselvolkes, 
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das jetzt in so hohem Grade die Aufmerksamkeit auf 
sich lenkt. Für die jetzigen 'l'age gewinnen wir diesen 
durch eine offizielle Veröffentliclrnng·: Les mines du 
J apon. ~) Die Regierung· wünschte ang·elegentlich diese 
Industrie zu heben. Sie betrieb selbst einig·e Gruben, wozu 
sie die neuesten technischen Betriebsmittel aus Euro1ia 
einfiihrte. Der neue Betrieb hatte große Summen ver
schlungen, aber die Bergbauindustrie der Regierung war 
in den meisten Fällen, wie auch anderswo, vom finanziellen 
Standpunkt aus ein l\lisserfolg. Seit 1880 wurden daher 
die Berg·werke - zur Vermeidung weiterer Verluste -
meist an Privatpersonen verkauft, in deren Hünden 
sie bald in einen bliihenden Zustand kamen, wie die treff
liche Ausstellung im Palace of Mines and l\letallurg·y zu 
St. Louis uewies. Im Staut s besitze befinden sich nur 
mehr die Kohlenzechen von Karatsu und die Ebenerzberg
werke von Hiroschim. Bei der \Veltausstellung· war das 
kaiserliche Bureau of Mines durch reichhalt.ig·e Kollek
tionen von Kohle, Mangan, Schwefel und Kupfer aus den 
Hauptgruben vertreten. Das kaiserliche Geological Survey 
stellte prachtvolle l\lineralproben (z. B. Stibnitkt-ist:tlle), 
die kaiserlich!'n Stahlwerke H.ohstoffe, Stahlschienen u. dgl. 
aus. J>ie Berglmuliteratur wirtl geführt durch die l\lonats
schrift des japanischen Bergbauinstitutes. '1) 

JJ. Im .Jahre 1890 trat das Her1;g-esetz in 
Kraft„ das lwute noch gilt. Zur Schiirfung untl 
l\l u tun g bedarf man der Erlaulmis <les Ministers für 
Ackerbau und Handel. Bei mehreren Gesuchen entscheidet 
das Alter im Felde. Die Schurfbewilligung· ist auf ein 
. fah1· beschränkt. Nur in besonderen F!lllen tritt eine 
Verläng·erung auf ein weiteres Jahr ein. Während dieses 
Z1:itrnum1·s von einem Lezw. zwei .Jahren darf niPmaIHI 
amlen:r ein l-le!;nch fiir das g'leiche füneral in demselben 
Bezirke einbring!'n. 5700 Schurfächcine wurden 18U3 
au8g·efolgt iilH·r einen FHichcninhalt von 2 720 4 7 5 tiO-l 111'\ 
dag·cgen l !J02: 6467 Stiicke iiberinsg·esamt8111873 814m2• 

Als Mindestmaß eines Grubenfol<les ist für Kohle 
10 000 'J'subo 1) (etwa 330,6 Aar), sonst 3000 'l'subo 
(etwa 9\l,17 Aar) bestimmt. In allen FiU!Pn darf die 
HöchstgTenze von 600000 'l'subo (etwa 19 835 Aar) 
nicht überschritten werden. 1893 fertigte die Berg·
behörde 3513 Erlaubnisscheine aus, n1lmlich 1991 fiir 
(iruben im Betriebe und 1522 für Zechen, in denen der 
Betrieb aufgehört hatte. lm FHlcheninhalte entsprechend 
Gl8993:369m2 bezw. 37798-l424m2 und 247 562058m2• 

Im Jahre HJ02 wtn·en es 5908, Lezw. 2730 in und 
3178 außer Betrieb stehende Gruben mit einer lTesamt
fläche von 2 679 731359 m2 bezw. 1097 397 4\JUm2 und 
1 442 495 ::WO m~. Jeder Bergbautreibende muss all
j1lhrlich einen Betriebs p Jan einreichen, den der „ Direktor 
des l\linenamtes" prüft und billigt. Wird dieses Pro-

~) Redige pur Je Lurcau des mincs, ministi:rc de l'agri
culture et du commercc. Paris, l\100. Mit einer Karte. 

a) Das lnstitut ist 1885 g!'gTiimlct, ziihlt zur ~eit 15 
Ehrenmitglieder uni\ 846 onlentliclle Mitglie<ler und hiilt jeden 
Fehruar seine ordentliche Gcneralver:;ammlung ab. Andere 
Versammlungen beschließt der Verwaltungsrat. Vorsitzender 
ist (lerzcit 'L',1111ashiro 'V ad a. 

1
) 1 'l'subo = 3,3191 w·~. 

gramm nicht rechtzeitig eingebracht, so wird die Konzession 
entzogen. Dasselbe gilt, wenn die Aufsuchung oder der 
Betrieb der öffentlichen \Vohlfahrt zum Nachteile gereichen 
würde, der Betrieb eine einjährige Unterbrechung· erfahren 
oder in einem vollen Jahre nach der Bewilligung nicht 
begonnen, ferner wenn die Erlaubnis irrtümlich erteilt 
oder durch betriigerische l\Iittel erlangt wurde. Ebenso 
wird vorgegangen, wenn die Lage oder Gestaltung des 
Grubenfeldes nicht im Einklange steht mit der natiirlichen 
Gestaltung des Minerallagers, so dass eine volle .Aus
beutung der unterirdischen Schätze unmöglich ist. In 
allen genannten Fällen kann der kaiserl. V erwaltung·s
gerichtshof angerufen wenlen. Findet der Bergamts
direktor, ein gewisser 'l'eil des Grubenbetriebes sei der 
öffentlichen \V ohlfahrt nachteilig, oder g·tu' g·eflihrlich, so 
steht es ihm zu, die zeitweise Einstellung· des Betriebes 
oder geeignete Einrichtungen für <lie Verhütung· von 
Schaden oder Gefahr anzuordnen. 

Enteignung. Der Hergbautreibernle kann mit Er
laubnis des Bergamtsdirektors Land, das anderen Personen 
gehört, auch ohne Zustimmung des Eigentiimcrs vermessen. 
Sein Verlangen, ihm lfodenfl!tche zu verpachten, kann 
nicht zuriickg·ewiesen werden, wenn er dessen bedarf, 
um darauf Raffinerien oder andere Gebäude zu errichtc11, 
Wege, Straßen- oder l<:isenbahnen u. dgl. herzustellen. 
Ausgenommen sind je<loch Gmndstiicke, auf denen sich 
Eisenbahnen oder Straßenbahnen befi11de11, femer iiffent
liche \V cgc, Flüsse, Seen, '!'eiche, Parkanlagen, bebaute 
Plätze u. s. f . 

Vor dem Jahre 18\JO waren nur japanische 8taats
angehürige berechtigt, Bergbau zu treiben, Gesell
s c h af t c r O<ler Aktionilre einer J:erg·\\'erksgcsellsehal't zu 
sein. lm genannten .Jahre wurde aber das Berggesetz 
dahin gelindert, dass japanische 8taatsbiirgcr oder Oesell
schaftt·n, die in Uemilßheit des japanischen Handelsg·psetz
Luehes'') org·anisiert sind, in Japan U ruhen betreiben 
können. Nunmehr können 1:;ich also auch AusHtnder ah1 
Gesellschafter oder Aktion!lrc beteiligen. 

Für die Goldwllschereien trat im Jahre 1893 
ein besonderes Uesetz in Kraft, dessen llestin11nungcn 

1') Das gegenwärtige ist. seit 7. l\Iärz 18Ufl eingeführt 
u111l enthält drei <lruppen: Offene Gescll~clmften, Kon11itarndit
gesellschaften, Konnnallllitgesellschaften auf Aktien und 
Aktieng·esellschaften. Es beseitigte das bisherige Konzessions
prinzip giinzlich; übrigens entlüilt es im vierten Buche <las 
Wechsi!lrecht. Das jtipanische Handelsgesetz ist in L1in
holms deut.~cher Übersetzung Lei l\fox Niissler in Bremen 
erschien<•n. Uhrigens wunle das japanische Handelsgesetzbuch 
unter Lei!1mg deutscher Uelehrter von jtipanischcn .Juristen 
ausgearbeitet und ent.hiilt fast alle Urumlslitze <les deutschen 
lfomlelsgcsetzlmches, wie auch das biirgerliche Gesetzbuch 
vielfach österreichische Ankllinge aufweist neben deutschen, 
nachdem die von Bois so n ade eingeführten französischen 
Normen wieder gestrichen wurden. - Im 'Virtschaftsleben 
herrscht als Unternehmungsform die Kwaischa, die Gesell
schaft. Die Aktiengesellsl"haft ist wie erfuntlt•n für <ins mo
derne .Japan, das hier unmitt~lbar an die mittelalterliche ( lilde 
ankniipft. 80 selhstverstiindlich ist die Form der (lcsmnt
untcrnchmung, dass sie auch gewiihlt wird, wie 1\ie „Uesl'll
schuft." tatsiil'.hlich nur ein einzelner ist„ Um\ selbst in diesem 
Falle fragt man sich Lei niiherem Jl:usdten, oh wirklich 1ler 
cinzehll', um\ nicht die Familie 'l'riig-er 1\es Unkrnel1111t•ns ist. 
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der Hauptsache nach mit den genannten, des allgemeinen 
japanischen Berggesetzes übereinstimmen. Gold wurde 
sicher schon seit uralter Zeit aus Seifen gewonnen, so 
dass z. B. die Goldseifen in Japan vollständig erschöpft sind. 
X ur die „ Barbareninsel" Hokkaido (zu Deutsch „ das Nord
meergebiet", die Inseln der Kurilen umfassend) hat noch 
40 Goldseifen, von denen drei Goldkömer führen. 1887 bis 
l!J02 wurden daraus insgesamt 11755181 Unzen Gold g·e
won11P11. Der Bergbaubetl'ieb gehört erst der neueren 
Zeit au. Die berühmte Goldgrube Sado (die längste Zeit 
Krongut, jetzt Eigentum der Mitzu Bishi Co. in 'rokio) 
dürfte schon 15-±2 entdeckt, aber erst seit 1620 in um
fänglicheren BetrieL genommen worden sein. Gold wurde 
gewonnen 1875 5598 Unzen; 1885 8812; 1890 23 362; 
1895 28 821; l!JOO 68 307; 1901 79 594 und 1902 
95 952 Unzen. 

Der Si 1 b er-, wie auch der Kupfer berg·bau sind 
erhelilich älter. Die Silberzeche Kamioka ist seit dem 
achten .Jahrhundert bekannt, die Hruben Runda und 
I k o n o0) seit dem neunten Jahrhunderte. Gewonnen wurden 
an Silber 1875 22-! 8-!2 Unzen; 1895 2 323 673 und 1902 
1 855102 Unzen, somit 57 693,7 ky gegen 62 26ß ky 
im Jahre 1892. 

Die Entdeckung des Vorkommens von Kupfer in 
.Japan, u. zw. zu Osarisawa, wird auf das Jahr 709 
unserer Zeitrechnung verlegt. Die Zahl der Kupfergruben 
nahm allmählich, aber sehr bedeutend zu. lßlO wurde 
Ashio in der Provinz Schimozuke, die bedeutendste Kupfer
zeche, entdeckt. 7) lß70 folgte Ani und 1690 Besshi. Die 
Produktion betrug 1875 nur 2399 t, 1892 schon 
21160,605 t, l\J02 aber 29 276,335 t. 

Die einzige Zinngrube Japans wurde 1655 entdeckt 
und ist seit 1701 in ununterbrochenem Betriebe. Auch 
heute werden noch bedeutende Mengen dieses Metalles 
eingeführt . 

.Japan ist zur Zeit eines der wichtigsten Produktions
länder für Antimon. Die älteste Grube Ichinokawa, auf der 
Insel Shikoku, wird seit lß79 bearbeitet und versendet 
heute noch die schönsten Antimonglanzkristalle. Die Ge
samtproduktion betrug 1892 1384, 787 t, 1902 dagegen 
nur 621 095-t. 

Die erhebliche Abnahme der Produktion soll durch 
die strengere Handhabung des Berggesetzes veranlasst 
worden sein, welche dem früheren Raubbaue ein Ziel 
setzte. 

Die Bleierzeugung stieg von 1068,959 t im Jahre 
1892 auf 1658,148 t im Jahre 1902. 

Die älteste Darstellung von Eisen in Japan soll im 
Jahre 1264 zu Sugaya aus Magneteisensand erfolgt 
sein. Vor Beginn des achten Jahrhundertes mussten ja 
sämtliche Gebrauchsmetalle aus China und Korea einge
führt werden! 1875 wurden 3438; 1895 19,114; 1900 
29 309; 1902 29 098 t Eisen erzeugt. Eisen wird somit 

") Von dieser gilt gleiches wie von Sado. 
7

) Seit 18i7 ist sie Eigentum von )Ir. Furukawa. Er be
schäftigt 3040 Arbeiter unter und 551.iO Arbeiter ober 'l'aO"e. 
Die Betriebskraft besteht in \V asser- 111111 elektriseher Kr~ft 
von 2500PS. 

in Japan nur in unbedeutenden Meng·en gewonnen ans 
einheimischen Erzen, hingegen 1901 ans den einheimischen 
und den eingeführten chinesischen Erzen 70 000 t. Dazu 
betrug· die Einfuhr von Eisen und Stahl aller Art 
1902 220 000 t, 1903 2ß7 000 t. Der Verbrauch wird 
also höchstens 7 ky auf den Kopf der Bevölkerung be
tragen. Das ist noch erheblich weniger, als der niedrig·e 
russische Verbrauch. 

Die Manganerz1iroduktion stieg von 5059,069 t im 
Jahre 1892 auf 10 957,029 t im Jahre 1902. 

An Schwefel wurden 1892 20 655,579 t, 1902 
18 -!39,620 t gewonnen. Die bedeutendsten Gruben sind 
die im Jida Kusuken in der Provinz Bund o mit einem 
Areale von 295 285 111 2, und die J wojimagrube im 
Oshimaken in der Provinz Satuime mit einem Areale 
von 1 661 636 111 2• Die Tonne gereinigten Schwefels von 
99,980/o kostet 40 Yen (K200,-), des Rohschwefels 
von 99,920/o 39 Yen (Kl95,-). 

Steinsalz wird nur wenig gefunden. Der besteuerte 
Flächeninhalt der Salzgruben war 1895 6768 chö (zu 
9,9917 ha), 1904 7589 cho. Die Salzgewinnung geschieht 
fast ausnahmslos durch Verdampfen des Seewassers, 
u. zw. überwiegend in den um die Inlandsee liegenden 
Bezirken von Honslrn und Shikokn. 1887 685 27 4 t. Für 
Mineralquellen wurden 1895 wie 1904 je 2 chö besteuert. 

Eine der ältesten und jetzt bedeutendsten K oh 1 en
gru ben ist Miike8

) a1ü der Südinsel Kiushin. Das Vor
kommen ist seit 1469 bekannt. Modemer Betrieb, wie 
er jetzt auf allen Gruben eingeführt ist, wurde dort 
187 3 eingerichtet. Die Schießarbeit mit Schwarzpulver 
wurde erst 1860 von einem Freiberg-er Bergingenieur 
eingeführt, und heißt darum noch heute die westliche 
Methode. In St. Louis stellte die Vereinigung der Kohlen
bergswerksbesitzer 33 Proben verschiedener Kohlen aus. 
Für Schwarzkohle wurden 1902 1830 Schurfscheine 
über eine Gesamtfläche von 2 378 099 086 m2 ausge
geben. 2390 Konzessionen mit 1 454 761 662 m 2 Fläche be
standen. Davon waren 886 im Betriebe (mit 511857 443111'.?) 
und 1504 (mit 904 428 822 m2) außer Betrieb. Die 
70 Steinkohlenbetriebe beschäftigten 6714 männliche und 
1456 weibliche, zusammen 8170 Arbeiter. Die Förderung 
stieg von 3 201205 t im Jahre 1892 auf 9 701 682 t 
im Jahre 1902. - Auf Lignit wurden 69 Schnrfscheine 
ausgefolgt über 77 636 295 1112• Konzessionen wurden 
auf Lignit 64 erteilt, davon waren 50 (mit 24 546 803 111 2) 

im Betriebe. Die Kohlenproduktion - neben der des 
Eisens der Maßstab der industriellen Entwicklung - ist 
an sich stark gestiegen. Ende der Achtzigerjahre wurden 
zwei Millionen Tonnen gefördert (1900 waren es 7,5, 
so viel wie in Deutschland im Jahre 1848). 1902 
9,7 Millionen Tonnen. - Nach Abzug der Ausfuhr und 
des Bedarfes der fremden Schiffe bleiben für den heimi
schen Verbrauch keine sechs Millionen Tonnen übrig, 
also höchstens 130 ky auf den Kopf der Bevölkerung, 
d. i. weniger, als im Deutschen Zollvereine im Jahre 18-!8. 

') Gehört der l\litsni lllining Co. Die dazu gehörige 
::\Iantla-Grube war auf der ·w eltausstellung in St. Louis aus
gestellt. Sie fördert in 24 Stunden 2000 t Kohle. 



91 

Auf Petroleum (hauptsächlich im Bezirke von 
Nijgata) wurden 2788 Schurfscheine über 3 G35 997 !144 111

2 

ausgestellt. Von den 545 Konzessionen waren 167 mit 
42 42:3 713 m 2 im Betriebe. Die Förderung begann kurz 
vor 1885 (35 069 Fass), betrug· 18\15 169 4H9 Fass, 
l!JOl 1115 719 Fass und 1902 mm 80.:l Fass 
(= 11.:17 807 hl). I >er Verbrauch von Petroleum hat 
sit:h seit zehn Jahren verdoppelt. Trotzdem noch eine 
Einfuhr von 23,8 Millionen J,iter HJ02 dazukommt, be
tr1igt er auf den Kopf immer erst ·1 /r. l. Wie unendlich 
ließe sich die Einfuhr eines Volkes von 45 Millionen 
noch stdgern, wenn tlie Leute sie nur bezahlen könnten. 
l\Iit tler Volkszahl verglichen, ist ja der Verlmuieh noch 
außerordentlich g·ering·. 

In der met.allurgischen Tndust1fo besch1iftigten 
HJO Anlagen 3(i 17.:l männliche und 5 77.:l weibliche, 
zu~ammen 41 948 Arbeiter. 

J>ie Liilrne sind mH.ßig, 88 bis 15;~ l'.fi1-, in der 
iihenvieg·enden l\Iehrheit 120 l'.ffJ., aber doch nicht so 
niedrig, wie oft behauptet wird. nas Uenanntt~ ist der 
I>urchschnitt, tlalwr für die 1Julustriezm1tr1m zn erhiihen. 
Bei allm1 Arbeitern Ü>t die stet.ig·e 'l'eJlllenz enonner Lohn-

steigerung. In den letzten .Jahren klagten alle Unter
nelnner darüber, noch mehr aber über die Schwierigkeit, 
iiberhaupt Kräfte zu bekommen. Wir hören übrigens 
ziemlich viel von A usstlinden und begfonender Org·anisat.ion 
der Arbeiter. 1902 wurde das erste Arbeiterschutzg·esetz 
erlassen. 1896 wurde schon von in Deutschland aus
gebildeten japaniscl1en Staatsm11nnern der japanische 
Verein für Sozialpolitik gegriindet. Mit dem St.eig·en der 
Preise aller Lebensbediirfnisse und dem g-Ieichzeitigen 
Steigen der Änspriiche an die Lebenshaltung, werden 
wohl die Liihne noch weiter steigen. J n dem Maße, als 
sich die Arbeiter an die Anforderungen der Fabriksarbeit 
g·ewöhnen werden - das wird langsam genug gehen -
in dem l\Iaße wird auch eine kostspieligere Ernll.hrung 
als die bisherige nötig· werden, welche tlie tfos glatten 
Landes ist. Einstweilen tinrlet eine nach unseren Be
griffen ungfaubliche Vergeudung· menschlicher Arbeitskraft 
statt. \,Y er also in der gewerhlichen Entwicklung anderer 
Viilker ein llngfück sieht, sollte sich freuen iiber tlie 
nietlrig·en Liihne, statt dariiher zu klag·en. ])pr schled1t 
g·dohnte Arbeiter ist der minder gefährliche Konkunent. 

Sk. 

Bcrgrechtlicl10 l~ntscheülungen. 
Das HM' ierhergamt ist zur Abiiluleruug oberbehiir1llicl1 
bestimmter Hergbaubescbriinkungen zum Schutze einer 

füsenbal111 nicht kom11etent.. 
(I<:i·kennt.nis 1les k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Dezem

ber 1!102, Z:. 11 251). 

Ilm· \'Prwaltu11gsg·prichtshof hat iiht•r dfo HcsehwPrde 
der U ewm·ksdiaft llrudu~r Kuhlt·n wt·rlw i 11 'l'q1li t z g-pg·1·11 
die Entschcidu11g der Berg·hauptm:umschaft in l'rag· vom 
~~- .Hlmier 1\102, Z. !-t\78, betreffend Sieherlwitsvor
kd1rm1ge11 fiir ei11e Kohle11schlt~pphalrn, zu Hecht erka1111t: 

l>ie Beschwerde wird als unhegTii11det abgewiesen. 

E n tsch ei du ngsgrii ntle: 

Zum Hdrntze tler Kohlenschlepphahn zum Georg 
\Vilhdm-Schachte wurde mit dem Erlasse der Statthalterei 
vom 10. März 187 4, Z. HH5, anlässlich der Erbamrng 
dieser 8cl1lepphahn auf Uruntl des Erg·eb11isses der poli
tisclwn Beg·P111111g· ein Kohle11schutzpfoiler imwrhalb des 
(-Jruhenfeldes des Paul-Schachtes der Gewerkschaft Brncher 
Kohlenwerke in Wiesa festgesetzt. Über AnsnchPn 
dm· Uewm·ksd1aft um Zulassung· des Ah!J:uws unter der 
Kohle11schlt~]Jphal111 erteilte <las lfovierl1ergamt in Briix im 
l~invernd11nen mit der Bezirkshanptma1111schaft in Briix 
auf Ururnl tler am lG. Jänner 1901 g·epftogenn11 Lokal
erhelmng mit den Bescheide11 vom 17 . .Tämu•r 1901, 
Z. G90, nnd vom 6. Juni 1901, Z. 5674, die erbetene 
Bewillig1111g unter mehreren Berlingungen. 

1 ler erste Bescheid w1mle von der Uewerkschaft 
Brucher Kohlenwerke, der zweite Bescheitl von der k. k. 
Staatshahndirektion l'rag·, in deren Betriebe sich die 
Kohltmschleppbahn befindet, ang·efochte11. 

llie Berghauptman11schaft in Prag· liehoh im Ein
vernehmen mit der Statthalterei in Prag· iiber die beiden 

Rekurse die anµ;efochtenen Bescheirle des lfovierbergamtes 
\\'egen I11kompete11z dt~s letztt>nm 11. zw. tleshalb, weil es sich 
einerseits hier um ei11e Kol!bion zwischen einem hereits 
verliehenen Bergbane und einer schon bestehenden Eise11-
bah11 im Rinne des § 8 1!1·r ;\finisterialverordnung vom 
2 .. IH1111t•r 18f>\), H. ll. B. Nr. 2f) h:1111lh\, wonach zm 
\~ntschei1l1111g iiher 1lieje11ige11 Bescl1r!lnknng·e11 des Bm·g
baucs, welche die nngestlirte Erhaltung und Beniitzung 
ei11er in öffe11tlicher uml volkswirtschaftlicher Hinsicht 
wichtig·en Eisenbahn von der politischen Landesstelle im 
Einverst!l111lnisse mit der Berghauptmannschaft zu treffen 
st~i lllHl andererseits zur Ab!lnderung der auf Grnrnl der 
§§ () und 7 der zitierten Ministerialverordnung dem Berg
bane zngunsten einer Eisenbahn anferlegten Beschr!ln
kungen nicht das Revierbergamt kompetent sein könne. 

Die Gewerkschaft bestreitet in ihrer Heschwerdo 
das VorhandenHdn einer Kollision im Sinne des § 8 der 
zitierten 1\linisterialverordnnng und die Anwendbarkeit 
dieser Verordnung auf den vorlieg·entlen Fall iiberhaupt. 

< lh eine Kollision im Sinne des § 8 der 1\Li11isterial
verord11ung vorliege, zu untersuchen. hatte der Ver
waltungsgPrichtshof keinen Anlass, · d:~ die angefochtene 
Entscheidung· schon llurch die nachfolgenden, in demselhPn 
ebenfalls znm Ausdrucke g·elangten Erwll.gungen aus
reichend begriintlet ersclu~int. Durch das Ansuchen der 
Gewerkschaft nm Znlassung des Abbanes des mit dem 
Erlasse der 8tatthalterei in Prag auf Grund der §§ 6 
und 7 der bezogenen ;\linisterialverordnung bestimmten 
Kohlenschutzpfeilt>rs unter dl'r Hchleppbahn wird g·anz 
unbestreitbar eine .\ 1H!Prnng der durch den Erlass vom 
lC. März 187.:1, Z. lfüi), zwischen der Bergbau- 1111tl 
der Eisenlmhnunternehmnng geschaffenen Rechtsverhlilt-


